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Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) trifft in seiner Fassu
ber 2008 Festlegungen für den Ausbau einer qualitativ hoc
betreuung.
Unter anderem enthält das Gesetz wichtige Regelungen, won
bauphase bis zum 13.Juli 2013 rechtliche Verpflichtungen
lung von Kita-Plätzen eingeführt werden. Ab dem 01.August
Rechtsanspruch für alle Kinder mit vollendetem 1. Lebensj
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) sind
lich den Ausbaustand zu ermitteln.
Kinder unter 3 Jahren werden in Rheinland Pfalz in der Re
öffnete Kindergartengruppe) und Kinder unter zwei Jahren
kindgruppen mit gegenüber der Regelgruppe stark reduziert
betreut. Dies bedeutet die Notwendigkeit eines wesentlich
gebotes in den Kindertagesstätten, mit kleinkindgerechter
Der Deutsche Städtebund geht derzeit von einer Inanspruch
für Kinder unter 3 Jahren von bis zu 50% aus.
Bei einem Neubaugebiet Junkergewann ist davon auszugehen,
Zuzug junger Familien ein erhöhter Platzbedarf in den Kin
notwendig ist.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jacob,

die Ratsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen stellt n
zum Stand Ausbau Kindertagesstätten in Altrip laut K
um schriftliche Beantwortung.

Da die Beantwortung der Fragen für die Eltern in Alt
vanz ist, möchten wir Sie bitten, die Anfrage zusätz
lichen Gemeindratssitzung vom 05.Juni 2013 mündlich
im Amtsblatt zu veröffentlichen.
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Hieraus ergeben sich für uns folgende Fragen:

1. Welcher Stand der Ausbauphase zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ab
01. August 2013 für Kinder mit vollendetem 1. Lebensjahr ist in den
Kindertagesstätten in Altrip bisher erreicht?

a) Erhalten alle angemeldeten Kinder mit vollendetem 1. Lebensjahr
einen Platz in einer Kita in Altrip?

i. Wieviel anfragen gibt es bisher?
b) Wenn nein,

i. wie hoch ist der zusätzliche Deckungsbedarf?
ii. Welche Ausbaumaßnahmen sind notwendig, um allen Kindern

mit vollendetem 1. Lebensjahr einen Platz zur Verfügung
stellen zu können?

c) Welche Einrichtungen in Altrip nehmen ab August 2013 und zu-
künftig Kinder mit vollendetem 1.Lebensjahr auf?

i. Wie ist die Verteilung?

2. In welchen Kindertagesstätten in Altrip werden Kleinkindgruppen
(Krippen oder altersgemischte Kleinkindgruppen) eingerichtet?

3. Mit welchem Anteil in % der Inanspruchnahme an Plätzen für Kinder un-
ter 3 Jahren rechnet die Gemeindeverwaltung die nächsten Jahre?

4. Mit welchem Anteil in % der Inanspruchnahmen an Plätzen für Kinder ab
dem vollendeten 1. Lebensjahr in Kleinkindgruppen (Krippen) rechnet
die Gemeindeverwaltung die nächsten Jahre?

5. Wurde in die aktuelle Planung und Umsetzung des Ausbaus der Kinderta-
gesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ab 01. August 2013, das
in Planung befindliche Neubaugebiet Junkergewann in die Betrachtung
mit einbezogen.

6. Welches Angebot an unterschiedlichen Kindergartengruppen
(bsp.Hortgruppen, Krippegruppen, usw.) soll laut Planung am Ende der
Ausbauphase in Altrip in welchen Kindertagesstätten vorgehalten wer-
den?

7. Wurde bei der Planung des Ausbaus der Kindertagesstätten in Altrip
zur Erfüllung des Rechtsanspruchs berücksichtigt, dass der Bedarf an
Ganztagsbetreuung stetig steigt?

a) Erhalten alle Kinder, für die ein Bedarf nachgefragt wird einen
Ganztagsplatz in einer Kita?



b) Wie schätzt die Gemeindeverwaltung die Bedarfsdeckung (gemessen
an der Nachfrage)an Ganztagsplätzen die nächsten Jahre ein?

i. für Kinder bis 3 Jahren
ii. für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

iii. für Schulkinder

c) Mit welchem Anteil (in %) der Inanspruchnahme an Ganztagesplät-
zen rechnet die Gemeindeverwaltung?

i. für Kinder bis 3 Jahren
ii. für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

iii. für Schulkinder

8. Sind zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Betreuung, in Altrip gene-
rell weitere Ausbaumaßnahmen notwendig?

Für die Beantwortung unserer Fragen möchten wir uns im Voraus bedanken!

Mit freundlichen Grüßen,
Toni Krüger
-Fraktionsvorsitzender-
Bündnis90/Die Grünen –Gemeinderatsfraktion Altrip-


